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BERICHT UEBER DIE AUSHEBUNG IN BUCHS

Das Kreiskommando St.Gallen meldet uns, dass in
der Zeit vom 3. bis 9. September 1982 die
Stellungspflichtigen des Jahrganges 1963 aus dem Bezirk
Werdenberg/ den Gemeinden Bad Ragaz und Pfäfers und
dem Fürstentum Liechtenstein ausgehoben wurden.

Mit der Einteilung zu einer Truppengattung
übernehmen die zukünftigen Wehrmänner eine neue und
anspruchsvolle Aufgabe im Dienste unseres Landes.
Der an der Aushebung gezeigte Wille und Einsatz
lässt darauf schliessen, dass der Jahrgang 1963
die in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllen
wird.
Ueber die Ergebnisse der sportlichen Leistungsprüfung

veröffentlichen wir nachstehend die uns
zugestellte Liste:
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Sennwald 23 — — 7 30 2

Gams 11 - - 3 14 3

Grabs 28 - 2 3 33 11

Buchs 56 - 1 10 67 8

Sevelen 24 - 2 4 30 2

Wartau 26 - 1 2 29 6

Bad Ragaz 25 - - - 25 8

Pfäfers 13 - 1 - 14 1

Fürstentum
Liechtenstein 6 1 1 8 1

Total 212 1 7 30 250 42
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Mit 368 Punkten erhielt Stefan Fischer aus Eschen
das Armeesportabzeichen.
Wir gratulieren herzlich zu dieser Leistung.

AUSHEBUNG DES JAHRGANGES 1964

1983 werden die Schweizer Bürger des Jahrganges
1964 stellungspflichtig. Eine entsprechende
Einladung zur Einschreibung wird den in Liechtenstein
wohnhafaten Stellungspflichtigen durch den
Schweizer-Verein zugestellt. Schweizer Bürger der
Jahrgänge 1965 und 1966, die aus beruflichen oder
Ausbildungsgründen die Aushebung bzw. Rekrutenschule
vorzeitig bestehen wollen, haben sich bis spätestens

Ende November 1982 beim Sektionschef in Buchs
(Rathaus) zu melden.

Stellungspflichtige und sich vorzeitig Stellende,
die als Motorfahrer (Lastwagen), Panzersoldat,
Schützenpanzerfahrer, Panzerhaubitzenfahrer, Stras-
senpolizeisoldaten und Baumaschinenführer ausgehoben

werden möchten, haben sich ebenfalls beim
Sektionschef in Buchs zu melden und ein Anmeldeformular

(Bezug beim Sektionschef) vollständig ausgefüllt
bis spätestens Ende November 1982 dem

Sektionschef abzugeben. Verspätete Anmeldungen können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Für eine Einteilung als Pilotanwärter, Fallschirmgrenadier,

Fahrpontonier und Funkerpionier, ist
das Bestehen von besonderen Vorkursen Bedingung.
Weitere Auskünfte erteilen der Sektionschef in
Buchs oder das Kreiskommando St.Gallen.
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